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Norm

LMSVG 2006 §90 Abs1 Z1;

VStG §5 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Wenn die Behörde annimmt, eine Person habe nicht erkennen können, dass die Ware für den menschlichen Verzehr

nicht geeignet gewesen sei, da deren Aussehen unau=ällig und ihr Geruch arteigen und ohne Abweichung gewesen sei

und diese weder dazu verp>ichtet noch dazu in der Lage sei, an jedem Lebensmittel eine bakteriologische

Untersuchung vorzunehmen, geht sie (erkennbar) davon aus, dass sie an der Übertretung des § 90 Abs. 1 Z. 1 LMSVG

2006 kein Verschulden tri=t. Dadurch wird jedoch nicht auf die Vermutung der Fahrlässigkeit in § 5 Abs. 1 VStG und das

sich daraus ergebende Erfordernis, den Mangel an Verschulden glaubhaft zu machen, eingegangen. Vielmehr wäre

ausgehend von dieser Begründung fahrlässiges Verhalten im Hinblick auf das Inverkehrbringen von für den

menschlichen Verzehr ungeeigneten Lebensmitteln immer schon dann auszuschließen, wenn diese Eigenschaft der

Lebensmittel anhand ihres Aussehens und Geruchs nicht erkennbar ist. Dieser Ansicht ist nicht zu folgen, stellt der

Straftatbestand des § 90 Abs. 1 Z. 1 LMSVG 2006 doch allein auf die (fehlende) Eignung eines in Verkehr gebrachten

Lebensmittels zum menschlichen Verzehr ab. Im Hinblick darauf ist der Mangel an Verschulden glaubhaft zu

machen.Wenn die Behörde annimmt, eine Person habe nicht erkennen können, dass die Ware für den menschlichen

Verzehr nicht geeignet gewesen sei, da deren Aussehen unau=ällig und ihr Geruch arteigen und ohne Abweichung
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gewesen sei und diese weder dazu verp>ichtet noch dazu in der Lage sei, an jedem Lebensmittel eine bakteriologische

Untersuchung vorzunehmen, geht sie (erkennbar) davon aus, dass sie an der Übertretung des Paragraph 90, Absatz

eins, Zi=er eins, LMSVG 2006 kein Verschulden tri=t. Dadurch wird jedoch nicht auf die Vermutung der Fahrlässigkeit in

Paragraph 5, Absatz eins, VStG und das sich daraus ergebende Erfordernis, den Mangel an Verschulden glaubhaft zu

machen, eingegangen. Vielmehr wäre ausgehend von dieser Begründung fahrlässiges Verhalten im Hinblick auf das

Inverkehrbringen von für den menschlichen Verzehr ungeeigneten Lebensmitteln immer schon dann auszuschließen,

wenn diese Eigenschaft der Lebensmittel anhand ihres Aussehens und Geruchs nicht erkennbar ist. Dieser Ansicht ist

nicht zu folgen, stellt der Straftatbestand des Paragraph 90, Absatz eins, Zi=er eins, LMSVG 2006 doch allein auf die

(fehlende) Eignung eines in Verkehr gebrachten Lebensmittels zum menschlichen Verzehr ab. Im Hinblick darauf ist

der Mangel an Verschulden glaubhaft zu machen.
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